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N I E D E R S C H R I F T 

 

Aufgenommen über die am Donnerstag, dem 24. Juni 2021, im KUSS Wolfsberg stattge-

fundene Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Wolfsberg. 

 

BEGINN: 17.00 Uhr 

 

 
A N W E S E N D E: 

 

 

VORSITZENDER:  Bürgermeister DI (FH) Hannes Primus 

 

VIZEBÜRGERMEISTER: Alexander Radl, Dr. Michaela Lientscher 

 

DIE STADTRÄTE: Josef Steinkellner, Mag. Isabella Theuermann, Christian 

 Stückler, Mag. Jürgen Jöbstl 

 

DIE GEMEINDERÄTE: Mag. Melanie Reiter, Johanna Cesar, Patrick Gößler, Harry 

Koller, Waltraud Beranek, Miriam Mayer-Sommeregger, 

BEd, Karl Heinz Smole, Kerstin Dohr, Angelika Stengg,  

Hannes-Günther Hubel, Klaus Penz, Marion Schuhai, BSc, 

Gino Weißegger, Alexander Kirisits, Melanie Kraxner,  

Bernhard Kainz, Jürgen Nickel, Peter Pichler, Stefanie  

Pirker, Mag. Julia Mori, Mag. Hermann Angerer, Dr. Peter 

Zernig 

 

ERSATZMITGLIEDER: GR Özlem Monsberger-Aslan, GR Armin Eberhard, 

 GR Martin Schnuppe, BSc, GR Jürgen Maier,  

GR Mag. Elisabeth Vallant, GR Mag. Michael Holzer 

 

Die Gemeinderatsmitglieder Karl Manfred Pichler, Claudia Samitsch, B.A, MA, NRAbg. 

Ing. Johann Weber, Ing. Martin Graßler, Susanne Dohr und Reinhard Stückler haben sich 

für die Teilnahme an dieser Gemeinderatssitzung entschuldigt. 
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VOM STADTGEMEINDEAMT: 

Mag. Dr. Barbara Köller 

Mag. Dr. Jörg Fellner 

Mag. Andrea Mauritsch 

Susanne Poms 

Thomas Schmid 

 

DIE SCHRIFTFÜHRER: 

Evelyn Vallant, Julia Eberhard 

 

T A G E S O R D N U N G 

 

1.  Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit. 

Bürgermeister DI (FH) Hannes Primus begrüßt die erschienenen Mitglieder des 

Stadt- und Gemeinderates, stellt die Beschlussfähigkeit und die ordnungsgemäße Einbe-

rufung der Sitzung gemäß den Bestimmungen des § 35 Abs. 1 und 2 der Kärntner Allge-

meinen Gemeindeordnung fest und eröffnet die heutige Sitzung. 

 

TAGESORDNUNGSPUNKT 2: 

 

Für die Mitunterfertigung der Niederschrift über die heutige Gemeinderatssitzung werden 

gemäß § 45 Abs. 4 der K-AGO die Mitglieder  

 

GR Marion Schuhai, BSc und GR Bernhard Kainz 

 

nominiert. 

 

 

Die Behandlung der Tagesordnungspunkte 34) und 35) nach dem Tagesordnungspunkt 

5.1) wird gemäß § 35 Abs. 5 K-AGO einstimmig beschlossen.  

 

 

 

3. Fragestunde. 
 

Gemäß § 46 der K-AGO ist vor Eingehen in die Tagesordnung eine Fragestunde  

abzuhalten. 
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Es liegen zwei Anfragen vor: 

 

Eine Anfrage von GR Mag. Elisabeth Vallant an Stadtrat Mag. Jürgen Jöbstl  

(Zahl: 529-01-6782/2021) 

 

Zu dieser Anfrage wird festgestellt: 

1. Anfragen dürfen gemäß § 48 Abs. 1 K-AGO nur Angelegenheiten des eigenen  

Wirkungsbereichs der Gemeinde zum Inhalt haben. 

2. Mag. Vallant ist als Ersatzgemeinderat nicht berechtigt, Fragen gem. § 46 K-AGO ein-

zubringen. Dieses Recht steht gem. § 48 Abs. 3 K-AGO ausschließlich ordentlichen 

Mitgliedern des Gemeinderates zu. 

3. Gemäß § 47 Abs. 3 K-AGO dürfen in jedem Monat nicht mehr als zwei Anfragen einge-

bracht werden. 

 

Die von Mag. Vallant eingebrachte Fragen ist daher unzulässig. 

 

Eine Anfrage von GR Stefanie Pirker an Stadtrat Mag. Jürgen Jöbstl  

(Zahl: 853-00-6711/2021) 

 

„Wie viele Wohnhäuser bzw. Wohnungen gehören der Gemeinde?“ 

 

Stadtrat Mag. Jürgen Jöbstl: 

Herr Bürgermeister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Liebe Frau Pirker, vielen Dank 

für die Anfrage. Die kann man eigentlich recht schnell beantworten. Die Stadtgemeinde 

Wolfsberg ist im Besitz von 405 Wohnungen in 47 Objekten. 

 

Bürgermeister DI (FH) Hannes Primus: 

Danke für die Beantwortung der Anfrage. Ich frage gemäß der Stärke der Fraktionen, ob 

es eine Zusatzfrage gibt. Gibt es seitens der SPÖ eine Zusatzfrage? Sehe ich nicht. Gibt 

es seitens der ÖVP eine Zusatzfrage? Auch nicht. Gibt es seitens der GRÜNEN eine Zu-

satzfrage? Sehe ich nicht. Daher hat die Anfragestellerin die Möglichkeit einer abschlie-

ßenden Frage.  

 

Gemeinderätin Stefanie Pirker: 

Ich habe die Frage, wie viele Wohnungen haben einen dringenden Sanierungsbedarf auf-

grund der Schimmelproblematik, aufgrund der Barrierefreiheit und aufgrund der Energie-

effizienz? 
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Bürgermeister DI (FH) Hannes Primus: 

Herr Stadtrat Jöbstl, möchtest du diese Frage beantworten? 

 

Stadtrat Mag. Jürgen Jöbstl: 

In dem Zusammenhang kann ich natürlich sagen, dass, wenn man eine Frage im Vorfeld 

stellt, natürlich die Zusatzfrage auch in einem konkreten Zusammenhang stehen soll. Ich 

glaube, laut K-AGO brauche ich die Frage diesbezüglich nicht zu beantworten. 

 

Bürgermeister DI (FH) Hannes Primus: 

Danke, somit wurde diese Frage beantwortet. Es liegt mir keine weitere Anfrage mehr 

vor. Die Fragestunde ist somit beendet. 

 

 

4. Dringende Verfügung – Windpark Bärofen – Beschwerde. 

 

 Zahl: 131-01-6096/2021 

 

Der Gemeinderat nimmt die Dringende Verfügung einstimmig zur Kenntnis. 

 

 

5. Wasserverband Verbundschiene Lavanttal – Entsendung (Nachbesetzung) 

von Vertretern der Stadtgemeinde Wolfsberg. 

 (Stadtrat vom 26.5.2021, Punkt 4) 

 

 Zahl: 004-02-5419/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 26.5.2021 einstimmig: 

Folgende Personen sind laut § 14 14.1 der Statuten des Wasserverband – Ver-

bundschiene Lavanttal als Vertreter der Stadtgemeinde Wolfsberg in den  

Wasserverband – Verbundschiene Lavanttal als Rechnungsprüfer zu entsenden: 

 

Für die Rechnungsprüfer: 

Ordentliches Mitglied:  Gemeinderat Harry Koller 

Ersatzmitglied:   Gemeinderat Gino Weißegger 
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5.1 Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses vom 29.4.2021 der Verordnung 

einer integrierten Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung für die Parz. 

Nr. 212/2 (T), 212/34 (T) und 212/18 (T) je KG St. Johann und Beschlie-

ßung der adaptierten Verordnung für die integrierte Flächenwidmungs- 

und Bebauungsplanung für die Parz. Nr. 212/2 (T), 212/34 (T) und 

212/18 (T) je KG St. Johann. 

 (Stadtrat vom 24.6.2021, Punkt 8) 
 

 Zahl: 032-01-6819/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 24.6.2021 einstimmig: 

a) Der Aufhebung des Beschlusses des Gemeinderates vom 29.4.2021 betref-

fend der Verordnung über eine integrierte Flächenwidmungs- und Bebau-

ungsplanung für die Parz. Nr. 212/2 (Teil), 212/34 (Teil) und 212/18 (Teil) 

je KG St. Johann wird zugestimmt. 

b) Die Beschlussfassung der Verordnung wird in der vorliegenden Fassung ge-

nehmigt. 

 

 

34. Prüfungsbericht vom 26.5.2021 betreffend „Überprüfung des Rechnungs- 

 abschlusses 2020“. 
 

 Zahl: 900-00-6019/2021 

 

Der Gemeinderat nimmt den Prüfungsbericht einstimmig zur Kenntnis. 

 

 

35. Beschluss des Rechnungsabschlusses 2020 gemäß § 54 des K-GHG. 

 (Ausschuss für Finanzwirtschaft, Feuerwehren, Wirtschaftsförderung und 

 Stadtmarketing vom 7.6.2021, Punkt 4, Stadtrat vom 16.6.2021, Punkt 4) 
 

 Zahl: 900-04-6116/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat mit den Stimmen der 

SPÖ (22), den Stimmen der ÖVP (6) und den Stimmen der GRÜNEN (2) gegen die Stim-

men der FPÖ (5) sohin 30 : 5, : 

Der Rechnungsabschluss 2020 wird gemäß § 54 K-GHG beschlossen. 
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6. FC Weberwirt; Vereinbarung betreffend die Durchführung von Mäh- 

arbeiten in Prebl. 

 (Stadtrat vom 12.5.2021, Punkt 13) 
 

 Zahl: 801-00-4670/2021 

 

18.30 Uhr: Die Sitzung wird unterbrochen. 

18.32 Uhr: Die Sitzung wird wieder aufgenommen. 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 12.5.2021 einstimmig: 

Die Vereinbarung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

7. Beauftragung der SchülerInnenbeförderung im Gelegenheitsverkehr in 

Forst im Schuljahr 2020/2021. 

 (Stadtrat vom 12.5.2021, Punkt 14) 
 

 Zahl: 232-00-5438/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 12.5.2021 einstimmig: 

a) Mit der Durchführung der SchülerInnenbeförderung im Gelegenheitsverkehr 

Forst bis zum Ende des Schuljahres 2020/2021 wird das Unternehmen Taxi 

Mauritsch, beauftragt. 

b) Das Auftragsschreiben wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

8. Fördervertrag - Sanierung Markuskirche (Römisch-katholische Stadt-

pfarre St. Markus zu Wolfsberg). 

 (Stadtrat vom 16.6.2021, Punkt 20) 
 

 Zahl: 390-00-6715/2021 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 16.6.2021 einstimmig: 

Der Fördervertrag wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 
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9. Verordnung – integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung für 

die Gst. 34/1, 34/3 (Teil), 369/1, 370/1 (Teil) und 1540/2 je  

KG St. Stefan. 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

und Märkte vom 18.5.2021, Punkt 5, Stadtrat vom 26.5.2021, Punkt 8) 
 

 Zahl: 032-01-4280/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung,  

Wolfsberger Stadtwerke und Märkte vom 18.5.2021 und dem Beschluss des Stadtrates 

vom 26.5.2021 einstimmig: 

Die Verordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

10. Gst. 480/4 (Teil) KG Hattendorf; Umwidmung von „Grünland – Sportan-

lage allgemein“ in „Bauland – Sondergebiet – Energiegewinnung, Nah-

wärmeversorgung“ im Ausmaß von ca. 527 m². 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

und Märkte vom 18.5.2021, Punkt 7, Stadtrat vom 26.5.2021, Punkt 9) 
 

 Zahl: 032-01-4829/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung,  

Wolfsberger Stadtwerke und Märkte vom 18.5.2021 und dem Beschluss des Stadtrates 

vom 26.5.2021 einstimmig: 

Eine Teilfläche aus dem Grundstück 480/4 KG Hattendorf im Ausmaß von  

ca. 527 m² wird von „Grünland – Sportanlage allgemein“ in „Bauland – Sonder-

gebiet – Energiegewinnung, Nahwärmeversorgung“ umgewidmet. 

 

 

11. Gst. 459/22 KG St. Margarethen; Umwidmung von „Bauland – Wohnge-

biet“ in Verkehrsflächen – allgemeine Verkehrsfläche“ im Ausmaß von  

ca. 1.018 m². 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

und Märkte vom 18.5.2021, Punkt 8, Stadtrat vom 26.5.2021, Punkt 10) 

 

 Zahl: 032-01-4827/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung,  

Wolfsberger Stadtwerke und Märkte vom 18.5.2021 und dem Beschluss des Stadtrates 

vom 26.5.2021 einstimmig: 
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Eine Teilfläche aus dem Grundstück 459/22 KG St. Margarethen im Ausmaß von 

ca. 1.018 m² wird von „Bauland – Wohngebiet“ in „Verkehrsflächen – allge-

meine Verkehrsfläche“ umgewidmet. 

 

 

12. Gst. 155/4 (Teil) KG St. Michael; Umwidmung von „Grünland – Land- und 

Forstwirtschaft“ in „Grünland – Hofstelle eines land- und forstwirtschaft-

lichen Betriebes“ im Ausmaß von ca. 751 m². 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

und Märkte vom 18.5.2021, Punkt 9, Stadtrat vom 26.5.2021, Punkt 11) 
 

 Zahl: 032-01-4833/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung,  

Wolfsberger Stadtwerke und Märkte vom 18.5.2021 und dem Beschluss des Stadtrates 

vom 26.5.2021 einstimmig: 

Eine Teilfläche des Grundstückes 155/4 KG St. Michael im Ausmaß von 751 m² 

wird unter Auflagen von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in „Grünland – 

Hofstelle eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes“ umgewidmet. 

 

 

13. Gst. 545 (Teil) KG Kleinedling; Umwidmung von „Grünland – Land- und 

Forstwirtschaft“ in „Grünland – Garten“ im Ausmaß von ca. 1.041 m², 

Gst. 545 (Teil) KG Kleinedling; Umwidmung von „Verkehrsflächen – allge-

meine Verkehrsfläche“ in „Grünland – Garten“ im Ausmaß von ca. 38 m². 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

und Märkte vom 18.5.2021, Punkt 10, Stadtrat vom 26.5.2021, Punkt 12) 
 

 Zahl: 032-01-4831/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung,  

Wolfsberger Stadtwerke und Märkte vom 18.5.2021 und dem Beschluss des Stadtrates 

vom 26.5.2021 einstimmig: 

Die genannten Teilflächen des Grundstückes 545 KG Kleinedling im Ausmaß von 

1.041 m² werden von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in „Grünland – 

Garten“ und ca. 38 m² von „Verkehrsflächen – allgemeine Verkehrsfläche“ in 

„Grünland – Garten“ umgewidmet. 
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14. Gst. 2390 (Teil), 2400 (Teil) und 2616 (Teil) je KG Gräbern-Prebl;  

Umwidmung von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in „Grünland – 

Hofstelle eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes“ im Gesamtaus-

maß von ca. 3.176 m². 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

und Märkte vom 18.5.2021, Punkt 11, Stadtrat vom 26.5.2021, Punkt 13) 
 

 Zahl: 032-01-5368/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung,  

Wolfsberger Stadtwerke und Märkte vom 18.5.2021 und dem Beschluss des Stadtrates 

vom 26.5.2021 einstimmig: 

Teilflächen aus den Grundstücken 2390, 2400 und 2616 KG Gräbern-Prebl im 

Ausmaß von ca. 3.176 m² werden unter Auflagen von „Grünland – Land- und 

Forstwirtschaft“ in „Grünland – Hofstelle eines land- und forstwirtschaftlichen 

Betriebes“ umgewidmet.  

 

 

15. Gst. 364/12 (Teil) KG St. Margarethen; Umwidmung von „Grünland – 

Schutzstreifen als Immissionsschutz – am Gewässer“ in „Grünland –  

Garten“ im Ausmaß von ca. 89 m². 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

und Märkte vom 18.5.2021, Punkt 12, Stadtrat vom 26.5.2021, Punkt 14) 
 

 Zahl: 032-01-5358/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung,  

Wolfsberger Stadtwerke und Märkte vom 18.5.2021 und dem Beschluss des Stadtrates 

vom 26.5.2021 einstimmig: 

Eine Teilfläche aus dem Grundstück 364/12 KG St. Margarethen im Ausmaß von 

ca. 89 m² wird unter Auflagen von „Grünland – Schutzstreifen als Immissions-

schutz – am Gewässer“ in „Grünland – Garten“ umgewidmet. 
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16. Gst. 310/4 (Teil) KG Thürn; Umwidmung von „Grünland – Land- und 

Forstwirtschaft“ in „Bauland – Dorfgebiet“ im Ausmaß von ca. 1.054 m², 

Gst. 310/4 (Teil) KG Thürn; Umwidmung von „Grünland – nicht allgemein 

zugängliche Parkanlage (Privatpark)“ in „Bauland – Dorfgebiet“ im Aus-

maß von ca. 459 m². 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

und Märkte vom 18.5.2021, Punkt 13, Stadtrat vom 26.5.2021, Punkt 15) 
 

 Zahl: 032-01-5360/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung,  

Wolfsberger Stadtwerke und Märkte vom 18.5.2021 und dem Beschluss des Stadtrates 

vom 26.5.2021 einstimmig: 

Die genannten Teilflächen des Grundstückes 310/4 KG Thürn im Ausmaß von 

ca. 1.054 m2 werden unter Auflagen von „Grünland – Land- und Forstwirt-

schaft“ in „Bauland – Dorfgebiet“ und ca. 459 m2 von „Grünland – nicht allge-

mein zugängliche Parkanlage (Privatpark)“ in „Bauland – Dorfgebiet“ umgewid-

met. 

 

 

17. Gst. 592/2 (Teil) KG Thürn; Umwidmung von „Grünland – Land- und 

Forstwirtschaft“ in „Bauland – Dorfgebiet“ im Ausmaß von ca. 735 m², 

Gst. 592/2 (Teil) KG Thürn; Umwidmung von „Grünland – Hofstelle eines 

land- und forstwirtschaftlichen Betriebes“ in „Grünland – Land- und 

Forstwirtschaft“ im Ausmaß von ca. 973 m².  

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

und Märkte vom 18.5.2021, Punkt 14, Stadtrat vom 26.5.2021, Punkt 16) 
 

 Zahl: 032-01-5146/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung,  

Wolfsberger Stadtwerke und Märkte vom 18.5.2021 und dem Beschluss des Stadtrates 

vom 26.5.2021 einstimmig: 

Die genannten Teilflächen des Grundstückes 592/2 KG Thürn im Ausmaß von 

ca. 735 m2 werden unter Auflagen von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ 

in „Bauland – Dorfgebiet“ und ca. 973 m2 von „Grünland – Hofstelle eins land- 

und forstwirtschaftlichen Betriebes“ in „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ 

umgewidmet. 
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18. Gst. 874 (Teil) KG Forst; Umwidmung von „Grünland – Land- und Forst-

wirtschaft“ in „Bauland – Dorfgebiet“ im Ausmaß von ca. 770 m². 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

und Märkte vom 18.5.2021, Punkt 16, Stadtrat vom 26.5.2021, Punkt 17) 

 

 Zahl: 032-01-4838/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung,  

Wolfsberger Stadtwerke und Märkte vom 18.5.2021 und dem Beschluss des Stadtrates 

vom 26.5.2021 einstimmig: 

Eine Teilfläche des Grundstückes 874 KG Forst im Ausmaß von ca. 770 m² wird 

unter Auflagen von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in „Bauland – Dorf-

gebiet“ umgewidmet. 

 

 

19. Gst. 121/1 (Teil) und 121/4 (Teil) je KG Hattendorf; Umwidmung von 

„Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in „Bauland – Dorfgebiet“ im 

Ausmaß von ca. 1.052 m². 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

und Märkte vom 18.5.2021, Punkt 18, Stadtrat vom 26.5.2021, Punkt 18) 
 

 Zahl: 032-01-5144/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung,  

Wolfsberger Stadtwerke und Märkte vom 18.5.2021 und dem Beschluss des Stadtrates 

vom 26.5.2021 einstimmig: 

Teilflächen der Grundstücke 121/1 und 121/4 je KG Hattendorf im Ausmaß von 

ca. 1.052 m² werden unter Auflagen von „Grünland – Land- und Forstwirt-

schaft“ in „Bauland – Dorfgebiet“ umgewidmet. 

 

 

20. Gst. 592/2 (Teil) KG Thürn – Bebauungsverpflichtung. 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

und Märkte vom 18.5.2021, Punkt 15, Stadtrat vom 26.5.2021, Punkt 19) 
 

 Zahl: 032-01-5365/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsber-

ger Stadtwerke und Märkte vom 18.5.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 

26.5.2021 einstimmig: 
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1) Die Bebauungsverpflichtung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

2) Der Realisierung der hinterlegten Sicherheit (Bankgarantie, Sparbuch) bei 

nicht fristgerechter Bebauung der Teilfläche aus dem Grundstück 592/2  

KG Thürn (sofern durch den Gemeinderat keine weitere Erstreckung der  

Bebauungsfrist gewährt wird) wird zugestimmt. 

 

 

 

21. Gst. 874 (Teil) KG Forst – Bebauungsverpflichtung. 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

und Märkte vom 18.5.2021, Punkt 17, Stadtrat vom 26.5.2021, Punkt 20) 
 

 Zahl: 0321-01-5366/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsber-

ger Stadtwerke und Märkte vom 18.5.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 

26.5.2021 einstimmig: 

1) Die Bebauungsverpflichtung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

2) Der Realisierung der hinterlegten Sicherheit (Bankgarantie, Sparbuch) bei 

nicht fristgerechter Bebauung der Teilfläche aus dem Grundstück 874  

KG Forst (sofern durch den Gemeinderat keine weitere Erstreckung der  

Bebauungsfrist gewährt wird) wird zugestimmt. 

 

 

22. Gst. 121/1 (Teil) KG Hattendorf – Bebauungsverpflichtung. 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

und Märkte vom 18.5.2021, Punkt 19, Stadtrat vom 26.5.2021, Punkt 21) 

 

 Zahl: 032-01-5364/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsber-

ger Stadtwerke und Märkte vom 18.5.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 

26.5.2021 einstimmig: 

1) Die Bebauungsverpflichtung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

2) Der Realisierung der hinterlegten Sicherheit (Bankgarantie, Sparbuch) bei 

nicht fristgerechter Bebauung der Teilfläche aus dem Grundstück 121/1 und 

121/4 je KG Hattendorf (sofern durch den Gemeinderat keine weitere Er-

streckung der Bebauungsfrist gewährt wird) wird zugestimmt. 
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23. Gst. 165/2 (Teil) KG Priel; Aufhebung – Aufschließungsgebiet im Ausmaß 

von ca. 343 m². 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

und Märkte vom 18.5.2021, Punkt 6, Stadtrat vom 26.5.2021, Punkt 22) 

 

 Zahl: 032-01-5147/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsber-

ger Stadtwerke und Märkte vom 18.5.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 

26.5.2021 einstimmig: 

Die Verordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

24. GRÜNE-Fraktion (vertreten durch Fraktionsführerin GR Susanne Dohr 

et al.); Behandlung des selbständigen Antrages gemäß § 41 Abs. 3 der  

K-AGO vom 29.4.2021 betreffend Übertragung öffentlicher Gemeinderats-

sitzungen via Livestream und Service zum „on-demand“ Abruf. 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

und Märkte vom 18.5.2021, Punkt 23, Stadtrat vom 26.5.2021, Punkt 23) 
 

 Zahl: 010-03-5561/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat mit den Stimmen der 

SPÖ (22) und den Stimmen der ÖVP (6) gegen die Stimmen der FPÖ (5) und die Stim-

men der GRÜNEN (2), sohin 28 : 7, : 

Der von der GRÜNEN-Fraktion (vertreten durch Fraktionsführerin GR Susanne 

Dohr et al.) eingebrachte selbstständige Antrag gemäß § 41 Abs. 3 der K-AGO 

vom 29.4.2021 betreffend Übertragung öffentlicher Gemeinderatssitzungen via 

Livestream und Service zum „on-demand“ Abruf wird abgelehnt. 

 

 

25. FPÖ-Fraktion (vertreten durch Fraktionsführerin STR Mag. Isabella  

Theuermann et al.); Behandlung des selbständigen Antrages gemäß § 41 

Abs. 3 der K-AGO vom 29.4.2021 betreffend Live Übertragung von  

Gemeinderatssitzungen. 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

und Märkte vom 18.5.2021, Punkt 24, Stadtrat vom 26.5.2021, Punkt 24) 
 

 Zahl: 010-03-5563/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat mit den Stimmen der 

SPÖ (22) und den Stimmen der ÖVP (6) gegen die Stimmen der FPÖ (5) und die Stim-

men der GRÜNEN (2), sohin 28 : 7, : 
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Der von der FPÖ-Fraktion (vertreten durch Fraktionsführerin STR Mag. Isabella 

Theuermann et al.) eingebrachte selbstständige Antrag gemäß § 41 Abs. 3 der 

K-AGO vom 29.4.2021 betreffend Live Übertragung von Gemeinderatssitzungen 

wird abgelehnt. 

 

 

26. Erneuerung des Dienstleistungsübereinkommens mit der Firma GrECo  

International AG mit Wirksamkeit vom 16.4.2021. 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

und Märkte vom 18.5.2021, Punkt 21, Stadtrat vom 26.5.2021, Punkt 25) 
 

 Zahl: 010-09-5235/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsber-

ger Stadtwerke und Märkte vom 18.5.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 

26.5.2021 einstimmig: 

Die Erneuerung des Dienstleistungsübereinkommens mit der Firma GrECo Inter-

national AG im Bereich Versicherungswesen wird in der vorliegenden Fassung 

genehmigt. 

 

 

 

26.1 Tierheim Wolfsberg; 2. Nachtrag zum Fördervertrag. 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

 und Märkte vom 21.6.2021, Punkt 6, Stadtrat vom 24.6.2021, Punkt 6) 
 

 Zahl: 580-00-5624/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsber-

ger Stadtwerke und Märkte vom 21.6.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 

24.6.2021 einstimmig: 

Der 2. Nachtrag zum Fördervertrag wird in der vorliegenden Fassung  

genehmigt. 

 

 

1. Vizebürgermeister Alexander Radl übernimmt den Vorsitz 
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26.2 Gst. 8/1 KG Grabelsdorf; Dienstbarkeitsertrag Wasserleitung (Ferienhaus 

Klopein). 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

 und Märkte vom 21.6.2021, Punkt 7, Stadtrat vom 24.6.2021, Punkt 7) 

 

 Zahl: 094-00-5566/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsber-

ger Stadtwerke und Märkte vom 21.6.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 

24.6.2021 einstimmig: 

Dem Abschluss der Dienstbarkeitsvereinbarung wird in der vorliegenden  

Fassung zugestimmt. 

 

Bürgermeister DI (FH) Hannes Primus übernimmt den Vorsitz 

 

 

27. Vereinslokal „Hoher Platz“; 2. Nachtrag zum Fördervertrag. 

 (Ausschuss für Kunst & Kultur, Gesundheit und Soziales vom 5.5.2021, Punkt 13, 

 Stadtrat vom 12.5.2021, Punkt 23) 
 

 Zahl: 322-00-4092/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Kunst & Kultur, Gesundheit und Soziales vom 

5.5.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 12.5.2021 einstimmig: 

Der Fördervertrag mit dem Männergesangsverein Wolfsberg betreffend Vereins-

lokal, Objekt Hoher Platz 6, wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

28. Gst. 89/2 KG St. Stefan; Nutzungsvereinbarung.  

 (Ausschuss für Kunst & Kultur, Gesundheit und Soziales vom 5.5.2021, Punkt 14, 

 Stadtrat vom 12.5.2021, Punkt 24) 
 

 Zahl: 853-00-4761/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Kunst & Kultur, Gesundheit und Soziales vom 

5.5.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 12.5.2021 einstimmig: 

Die Nutzungsvereinbarung betreffend Land Kärnten – Musikschule St. Stefan 

(Haus der Musik) wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 
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29.  Gst. .91 KG Wolfsberg-Obere Stadt; Nutzungsvereinbarung. 

 (Ausschuss für Kunst & Kultur, Gesundheit und Soziales vom 5.5.2021, Punkt 15, 

 Stadtrat vom 12.5.2021, Punkt 25) 
 

 Zahl: 846-00-4760/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Kunst & Kultur, Gesundheit und Soziales vom 

5.5.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 12.5.2021 einstimmig: 

Die Nutzungsvereinbarung betreffend Land Kärnten – Musikschule Wolfsberg 

wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

30. Gst. 15/2 KG St. Margarethen; Nutzungsvereinbarung. 

 (Ausschuss für Kunst & Kultur, Gesundheit und Soziales vom 5.5.2021, Punkt 16, 

 Stadtrat vom 12.5.2021, Punkt 26) 
 

 Zahl: 894-00-4759/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Kunst & Kultur, Gesundheit und Soziales vom 

5.5.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 12.5.2021 einstimmig: 

Die Nutzungsvereinbarung betreffend Land Kärnten – Musikschule  

St. Margarethen wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

31. Beschließung einer Verordnung betreffend die Auflassung einer Fläche im 

Ausmaß von 531 m² aus dem öffentlichen Gut sowie die Übernahme einer 

Fläche im Ausmaß von 540 m² in das öffentliche Gut, KG Thürn. 

(Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 

25.5.2021, Punkt 4, Stadtrat vom 26.5.2021, Punkt 28) 
 

 Zahl: 612-02-4839/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 25.5.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 26.5.2021 einstimmig: 

Die Verordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 
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32. Beschließung einer Verordnung betreffend eines Halte- und Parkverbotes 

sowie eines Halteverbotes mit dem Zusatz „Ladezone“ am Roßmarkt und 

Außerkraftsetzung der Verordnung vom 29.11.2012,  

Zahl: 030-00-11081/2012. 

(Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 

25.5.2021, Punkt 6, Stadtrat vom 26.5.2021, Punkt 29) 
 

 Zahl: 640-00-5084/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 25.5.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 26.5.2021 einstimmig: 

Die Verordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

33. Gst. 233/2 KG Auen; Nachtrag zur Vereinbarung über einen  

Interessentenbeitrag Hochwasserschutz Auenbach. 

(Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 

25.5.2021, Punkt 19, Stadtrat vom 26.5.2021, Punkt 30) 
 

 Zahl: 631-00-5565/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 25.5.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 26.5.2021 einstimmig: 

Der Nachtrag zur Vereinbarung über einen Interessentenbeitrag wird in der  

vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

36. Verordnung, mit der die Friedhofsordnung für die städtischen 

Bestattungsanlagen erlassen wird. 

 (Ausschuss für Ortsbild- und Heimatpflege und Tourismus vom 11.5.2021, 

 Punkt 5, Stadtrat vom 12.5.2021, Punkt 50) 

 

 Zahl: 817-00-4038/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Ortsbild- und Heimatpflege und Tourismus vom 

11.5.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 12.5.2021 einstimmig: 

Die abgeänderte Friedhofsordnung wird in der vorliegenden Fassung  

genehmigt. 
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37. ÖVP-Fraktion (vertreten durch Fraktionsführerin GR Waltraud Beranek 

et al.); Behandlung des selbstständigen Antrages gemäß § 41 Abs. 3 der 

K-AGO vom  29.4.2021 betreffend „Erstellung eines Übersichtsplanes für 

öffentliche Spielplätze.“ 

 (Ausschuss für Ortsbild- und Heimatpflege und Tourismus vom 11.5.2021, 

 Punkt 9, Stadtrat vom 12.5.2021, Punkt 51) 
 

 Zahl: 815-01-5331/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Ortsbild- und Heimatpflege und Tourismus vom 

11.5.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 12.5.2021 einstimmig: 

Der von der ÖVP-Fraktion (vertreten durch Fraktionsführerin GR Waltraud  

Beranek et al.) eingebrachte selbstständige Antrag gemäß § 41 Abs. 3 K-AGO 

vom 29.4.2021 betreffend die Auflistung mit Übersichtsplan der öffentlichen 

Spielplätze auf der gemeindeeigenen Homepage und auch eine Veröffentlichung 

in den Wolfsberg News, mit genauer Adresse und Fotos des betreffenden Spiel-

platzes, wird genehmigt. 

 

 

38. FPÖ-Fraktion (vertreten durch Fraktionsführerin STR Mag. Isabella 

Theuermann et al.); Behandlung des selbstständigen Antrages gemäß § 41 

K-AGO vom 29.4.2021 betreffend „Müllinseln“. 

 (Ausschuss für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und Umwelt vom 

1.6.2021, Punkt 4, Stadtrat vom 9.6.2021, Punkt 5) 
 

 Zahl: 852-01-5973/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat mit den Stimmen der 

SPÖ (22) und den Stimmen der ÖVP (6) gegen die Stimmen der FPÖ (5) und die  

Stimmen der GRÜNEN (2), sohin 28 : 7, : 

Der von der FPÖ-Fraktion (vertreten durch Fraktionsführerin STR Mag. Isabella 

Theuermann et al.) eingebrachte selbstständige Antrag gemäß § 41 K-AGO vom 

29.4.2021 betreffend „Müllinseln“ wird abgelehnt. 
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39. FPÖ-Fraktion (vertreten durch Fraktionsführerin STR Mag. Isabella  

Theuermann et al.); Behandlung des selbstständigen Antrages gemäß § 41 

K-AGO vom 29.4.2021 betreffend „E-Car Sharing in Wolfsberg“. 

 (Ausschuss für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und Umwelt vom 

1.6.2021, Punkt 5, Stadtrat vom 9.6.2021, Punkt 6) 
 

 Zahl: 529-01-5974/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat mit den Stimmen der 

SPÖ (22) und den Stimmen der ÖVP (6) gegen die Stimmen der FPÖ (5) und die  

Stimmen der GRÜNEN (2), sohin 28 : 7, : 

Der von der FPÖ-Fraktion (vertreten durch Fraktionsführerin STR Mag. Isabella 

Theuermann et al.) eingebrachte selbstständige Antrag gemäß § 41 K-AGO vom 

29.4.2021 betreffend „E-Car Sharing in Wolfsberg“ wird abgelehnt. 

 

 

40. FPÖ-Fraktion (vertreten durch Fraktionsführerin STR Mag. Isabella 

Theuermann et al.); Behandlung des selbstständigen Antrages gemäß § 41 

K-AGO vom 29.4.2021 betreffend „Leih-E-Scooter für Wolfsberg“. 

 (Ausschuss für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und Umwelt vom 

1.6.2021, Punkt 6, Stadtrat vom 9.6.2021, Punkt 7) 
 

 Zahl: 529-01-5972/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat mit den Stimmen der 

SPÖ (22), den Stimmen der ÖVP (6) und den Stimmen der GRÜNEN (2) gegen die Stim-

men der FPÖ (5), sohin 30 : 5, : 

Der von der FPÖ-Fraktion (vertreten durch Fraktionsführerin STR Mag. Isabella 

Theuermann et al.) eingebrachte selbstständige Antrag gemäß § 41 K-AGO vom 

29.4.2021 betreffend „Leih-E-Scooter für Wolfsberg“ wird abgelehnt. 
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41. GRÜNE Fraktion (vertreten durch Fraktionsführerin GR Susanne Dohr  

et al.); Behandlung des selbstständigen Antrages gemäß § 41 K-AGO vom 

29.4.2021 betreffend „Teilnahme am e5 Beratungsprogramm für 

natürliches Gärtnern auf Gemeindeebene“. 

 (Ausschuss für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und Umwelt vom 

1.6.2021, Punkt 7, Stadtrat vom 9.6.2021, Punkt 8) 
 

 Zahl: 529-01-5975/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und 

Umwelt vom 1.6.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 9.6.2021 einstimmig: 

Der von der GRÜNEN-Fraktion (vertreten durch Fraktionsführerin GR Susanne 

Dohr et al.) eingebrachte selbstständige Antrag gemäß § 41 K-AGO vom 

29.4.2021 betreffend „Teilnahme am e5 Beratungsprogramm für natürliches 

Gärtnern auf Gemeindeebene“ wird abgelehnt. 

 

 

42. FPÖ-Fraktion (vertreten durch Fraktionsführerin STR Mag. Isabella 

Theuermann et al.); Behandlung des selbstständigen Antrages gemäß § 41 

K-AGO vom 29.4.2021 betreffend „Grundsatzbeschluss für die Errichtung 

eines Personenlifts in den gemeindeeigenen Wohnblöcken Industriestraße 

1 und Industriestraße 3“. 

 (Ausschuss für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und Umwelt vom 

1.6.2021, Punkt 8, Stadtrat vom 9.6.2021, Punkt 9) 
 

 Zahl: 853-00-6114/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat mit den Stimmen der 

SPÖ (22), den Stimmen der ÖVP (6) und den Stimmen der GRÜNEN (2) gegen die Stim-

men der FPÖ (5), sohin 30 : 5, : 

Der von der FPÖ-Fraktion (vertreten durch Fraktionsführerin STR Mag. Isabella 

Theuermann et al.) eingebrachte selbstständige Antrag gemäß § 41 K-AGO vom 

29.4.2021 betreffend „Grundsatzbeschluss für die Errichtung eines Personen-

lifts in den gemeindeeigenen Wohnblöcken Industriestraße 1 und Industrie-

straße 3“ wird abgelehnt. 
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1. ANTRAG: Zahl: 363-00-7127/2021 

ÖVP-Fraktion 

 

Betreff: Pumptrackanlage (z.B. Skaterplatz) 

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Sport, Jugend, Schulen und elementare 

Bildungseinrichtungen zugewiesen. 

 

 

2. ANTRAG: Zahl: 363-00-7126/2021 

ÖVP-Fraktion 

 

Betreff: Baum für das JUZ in Ritzing 

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Sport, Jugend, Schulen und elementare 

Bildungseinrichtungen zugewiesen. 

 

 

3. ANTRAG: Zahl: 612-01-7125/2021 

ÖVP-Fraktion 

 

Betreff: Baumbepflanzung in St. Stefan an der Hauptstraße  

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und 

Forstwirtschaft zugewiesen. 

 

 

4. ANTRAG: Zahl: 240-00-7124/2021 

ÖVP-Fraktion 

 

Betreff: Sandkisten in den Kindergärten 

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Sport, Jugend, Schulen und elementare 

Bildungseinrichtungen zugewiesen. 
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5. ANTRAG: Zahl: 640-00-7123/2021 

FPÖ-Fraktion 

 

Betreff: Verkehrsspiegel im Einmündungsbereich St. Jakober Straße in den Grillenweg 

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und 

Forstwirtschaft zugewiesen. 

 

 

6. ANTRAG: Zahl: 640-00-7122/2021 

FPÖ-Fraktion 

 

Betreff: Erhöhung der Verkehrssicherheit im Bereich der Objekte Hauptstraße 7 – 11 in 

            St. Stefan 

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und 

Forstwirtschaft zugewiesen. 

 

 

7. ANTRAG: Zahl: 853-00-7121/2021 

FPÖ-Fraktion 

 

Betreff: Überprüfung aller Gemeindewohnungen auf Schimmelbewuchs 

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsge-

bäude und Umwelt zugewiesen. 

 

 

8. ANTRAG: Zahl: 010-03-7117/2021 

Elisabeth Vallant, Michael Holzer 

Die Grünen Wolfsberg 

 

Betreff: Elektronische Akteneinsicht für Gemeinderäte 

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, 

Wolfsberger Stadtwerke und Märkte zugewiesen. 
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9. ANTRAG: Zahl: 612-02-7120/2021 

Elisabeth Vallant, Michael Holzer 

Die Grünen Wolfsberg 

 

Betreff: Errichtung des Parkplatzes am Allgäu als „klimafitten“ Parkplatz 

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und 

Forstwirtschaft zugewiesen. 

 

 

1. DRINGLICHKEITSANTRAG: Zahl: 010-03-7119/2021 

„FPÖ-Fraktion 

 

An den 

Gemeinderat der Stadtgemeinde Wolfsberg 

Rathausplatz 1 

9400 Wolfsberg  24. Juni 2021 

 

Antragsteller: STR Isabella Theuermann, GR Angelika Stengg, GR Stefanie Pirker, 

GR Patrick Gössler, GR Alexander Kirisits 

 

DRINGLICHKEITSANTRAG gemäß § 42 der K-AGO i.d.g.F. 

 

Resolution des Gemeinderates der Stadtgemeinde Wolfsberg an die Kärntner 

Landesregierung und den Kärntner Landtag 

 

„Abänderung der K-AGO um Live Übertragungen im Gemeinderat möglich zu 

machen“ 

 

Um der Bevölkerung größtmögliche Transparenz zu bieten, ist es höchste Zeit, besonders 

in Hinblick auf die Corona-Pandemie, Gemeinderatssitzungen via Live-Stream zu übertra-

gen. Da es nicht allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern möglich ist, persönlich an 

den Gemeinderatssitzungen teilzunehmen, würde dies nicht nur für Transparenz und 

Fairness gegenüber der Bevölkerung sorgen, sondern auch der Gesprächskultur des Ho-

hen Gemeinderates zugutekommen. 

 

Daher richtet der Gemeinderat der Stadtgemeinde Wolfsberg diese Resolution an die 

Kärntner Landesregierung und den Kärntner Landtag. Die Kärntner Allgemeine Gemein-

deordnung soll so abgeändert werden, dass alle rechtlichen Rahmenbedingungen für eine 
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Liveübertragung von Gemeinderatssitzung geschaffen werden. In den Statutarstädten 

Klagenfurt und Villach wird dies bereits umgesetzt. 

 

Der Gemeinderat wolle beraten und beschließen: 

die vorliegende Resolution „Abänderung der K-AGO um Live Übertragungen im 

Gemeinderat möglich zu machen“ zu genehmigen und an die Kärntner Landes-

regierung sowie den Kärntner Landtag weiterzuleiten. 

 

Hochachtungsvoll 

 

STR Mag. Isabella Theuermann eh. 

GR Angelika Stengg eh. 

GR Stefanie Pirker eh. 

GR Patrick Gößler eh. 

GR Alexander Kirisits eh.“ 

 

 

Dem Dringlichkeitsantrag wird die Dringlichkeit mit den Stimmen der SPÖ (22), 

den Stimmen der ÖVP (6) und der Stimme der GR Mag. Elisabeth Vallant (Grüne) gegen 

die Stimmen der FPÖ (5) und die Stimme des GR Mag. Michael Holzer (Grüne), sohin  

29 : 6, nicht zuerkannt. 

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, 

Wolfsberger Stadtwerke und Märkte zugewiesen. 

 

 

2. DRINGLICHKEITSANTRAG: Zahl: 010-03-7078/2021 

FPÖ-Fraktion 

  Wolfsberg, am 24. Juni 2021 

An den 

Vorsitzenden des Gemeinderates 

der Stadtgemeinde Wolfsberg  

 

Dringlichkeitsantrag 

nach § 42 der K-AGO 

 

Betreff: Skibetrieb auf der Koralpe 
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Der Gemeinderat wolle beschließen: 

Der Bürgermeister wird beauftragt, mit dem Land Kärnten Gespräche zu führen, damit 

eine Weiterführung des Skibetriebes und damit eine touristische Nutzung auf der Koralpe 

sichergestellt wird. Es müssen auch weiterhin die Wasserreserven für die Stadt Wolfsberg 

garantiert sein. 

 

Begründung: 

Nachdem heute bekannt wurde, dass es im nächsten Jahr keinen Skibetrieb auf der Ko-

ralpe gibt und damit der heimische Wintertourismus stark gefährdet wird, muss sofort 

gehandelt werden. 

 

STR Mag. Isabella Theuermann eh. 

GR Angelika Stengg eh. 

GR Stefanie Pirker eh. 

GR Patrick Gößler eh. 

GR Alexander Kirisits eh.“ 

 

Dem Dringlichkeitsantrag wird die Dringlichkeit einstimmig zuerkannt. 

Der Dringlichkeitsantrag wird einstimmig genehmigt. 

 

Ende: 19.54 Uhr 

 

Die Gemeinderäte: Der Bürgermeister: 

GR Marion Schuhai, BSc eh. 

GR Bernhard Kainz eh. _____________________ 

 DI (FH) Hannes Primus 

 

 Der 1. Vizebürgermeister: 

 

 _____________________ 

 Alexander Radl  

 


